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Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung 
per E-Mail am 25. November 2021 
 
Einreicher 
Gemeindevertreter Herr Andreas Buch (Fraktion CDU) 
 
Betreff 
Gefahrenabwehrbedarfsplan 
 
Fragen an den Bürgermeister 
 
1.1. Berücksichtigung der Gefahren des Flughafens/Flugzeuge in Einflugschneise 
 
1.2. Berücksichtigung Gewerbegebiete z. B. Ersthelfer bei Chemieunfällen 
 
1.3. Berücksichtigung Zug- / Eisenbahnunglücke 
 
1.4. Berücksichtigung der Schnellstraßen 
 
2. Gerätewagen-Logistik steht leer beim Gemeindewehrführer, weil er je nach Bedarf beladen 
werden muss: 
- Muss dieser nicht immer sofort verfügbar sein? Frage Standort und Grundausstattung? 
 
3. TLF3000 steht in Groß Kienitz 
- Ist ausreichend Personal in Groß Kienitz dafür vorhanden? Wäre Mahlow nicht besser 
geeignet? 
 
4. Stromeinspeisung bei Feuerwehr geplant 
- Warum nicht an Turnhallen, wo mehr Menschen unterkommen können? 
 
5. S. 57 - 550 Alarmierung 
- Sind das 550 Notrufe gewesen oder weniger Notrufe, wo mehrere Ortswehren und somit 
mehr Alarmierungen waren? 
 
 
Datum: 25. November 2021 
 
 
gez. Buch 
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Antwort des Bürgermeisters 
Datum: 29. November 2021 
 

zur Anfrage 
 
Beantwortung durch Firma SikonA GmbH und Gemeinde Blankenfelde-Mahlow – SB 
Brandschutz- 
 
1.1. 
„Für den Flughafen ist die Vorhaltung einer Werkfeuerwehr angeordnet, welche 
vollumfänglich für den Brandschutz und die Hilfeleistung zuständig ist (§ 30 (3) BbgBKG). Die 
öffentliche Feuerwehr wirkt hier nur unterstützend auf Anforderung mit, die Vorhaltung 
eigener Ressourcen ist insofern nicht erforderlich.“ 
 
1.2. 
„Die präventiven Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes kompensieren 
objektspezifische Risiken in der Regel derart, dass sich keine weitere, über den Grundschutz 
hinausgehende Ausstattung der Feuerwehr erforderlich macht. Sofern objektbezogen 
Ausstattung der Feuerwehr notwendig ist (z.B. die Absicherung des zweiten Rettungsweges 
über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr, weil kein zweiter baulicher Rettungsweg 
vorhanden ist) ergibt sich dies ebenfalls im Baugenehmigungsverfahren aus dem 
vorzulegenden Brandschutzkonzept. 
 
Sofern im Baugenehmigungsverfahren festgestellt wird, dass Betriebe oder Einrichtungen, 
die eine besondere Brand- oder Explosionsgefährdung aufweisen oder bei denen in einem 
Schadensfall eine große Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet oder 
erhebliche Umweltgefährdungen entstehen würden, kann die Aufstellung einer 
Werkfeuerwehr angeordnet werden (§ 30 (2) BbgBKG). 
 
Im Rahmen der Gefahrenabwehrbedarfsplanung wurde unterstellt, dass die einschlägigen 
Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen der Genehmigungsverfahren 
berücksichtigt wurden und insofern keine Kompensation weiterer Risiken in den 
Gewerbegebieten durch Ausstattung der Feuerwehr notwendig ist.“  
 
1.3. 
„Die Bahnverbindungen wurden bei der Betrachtung der Infrastruktur berücksichtigt, in der 
Gesamtschau sind sämtliche damit einhergehenden Schadensereignisse mit der Ausstattung 
im Grundschutz sowie überörtlicher Unterstützung im Rahmen der Alarm- und 
Ausrückeordnung bewältigbar. Eine zusätzliche Ausstattung der Feuerwehr macht sich 
daraus nicht erforderlich.“ 
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1.4. 
Beantwortung ähnlich Punkt 1.3. – wurde berücksichtigt. Eine zusätzliche Ausstattung macht 
sich nicht erforderlich. Wäre dies notwendig geworden, so hätte dies in der externen 
Bewertung Berücksichtigung gefunden. 
 
2. 
Das Fahrzeug ist permanent verfügbar und im Einsatzfall feuerwehrtaktisch als 
Nachschubfahrzeug vorgesehen. Eine Alarmierung erfolgt entweder: 
a.) direkt über die Regionalleitstelle über festgelegte Abläufe oder 
b.) über eine intern festgelegte Meldekette. 
 
Die Anforderungen und Definitionen des tatsächlichen Bedarfs der Beladung ergeben sich aus 
dem Einsatzstichwort bzw. aus der Abforderung der bereits vor Ort eingesetzten Kräfte. 
Diese können jedoch bei jedem Einsatzstichwort unterschiedlich sein. 
 
Grundsätzlich ist es möglich, gewisse Beladungsgegenstände (z. B. Rollcontainer Licht 
und/oder Rollcontainer Ölspur während der Wintermonate oder ganzjährig Rollcontainer 
Atemschutz) mitzuführen. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass diese 
„Rollcontainerstellplätze“ dann belegt sind und bei einem anderen Einsatztypen/Einsatzart 
wieder freigeräumt werden müssen. 
 
3. 
Mit der vorgeschlagenen Ersatzbeschaffung sinken sogar die Anforderungen an die 
personelle Mindeststärke. Statt der Anforderung zur Besetzung des 
Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wasser mit 6 Besatzungsmitgliedern ist das 
Tanklöschfahrzeug 3000 laut Norm mit 3 Personen zu besetzen. 
 
Bei einer einfachen Besetzung sind somit nicht mehr 15, sondern 12 Personen und bei einer 
doppelten Besatzung nicht mehr 30, sondern 24 Personen „vorzuhalten“. Mit dieser 
notwendigen Ersatzbeschaffung wird daher auch auf den tatsächlichen Personalbestand und 
dessen Verfügbarkeit reagiert. 
 
4. 
Bei der Stromeinspeisung der Feuerwehren geht es nicht primär um die Unterbringung von 
Personen, sondern um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und des örtlichen 
Brandschutzes. 
 
Aus Einsatzablauftaktischen Gründen (z. B. keine Behinderung von Einsatzkräften) wird sogar 
zwingend empfohlen, andere kommunale Gebäude für die Unterbringung von Personen 
vorzuhalten. 
 
Im Falle eines Stromausfalls sollen die Feuerwehren weiterhin einsatzbereit bleiben und als 
Anlaufpunkt für Notfälle von Bürgerinnen und Bürgern dienen. Da es bei einem Stromausfall 
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auch sehr wahrscheinlich ist, dass die Telefone einschl. der Mobilfunktelefonie ohne Funktion 
sind, kann z. B. über die dann einsatzbereiten Wachen über den vorhandenen Funk der Bedarf 
eines Rettungswagens weitergeleitet werden. 
 
5. 
Es handelt sich um Alarmierungen der Ortswehren nicht um Einsätze bzw. Notrufe. 
Durchschnittlich 550 Alarmierungen sind im Schnitt der letzten 3 Jahre ca. 415 Einsätze = 
Notrufe. 
 

 


